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Digitale Kinderrechte 
 

Ihr habt ein Recht auf Bildung und ein Recht auf Kreativität. Welche Rechte ihr noch habt, habt ihr im letzten Kapitel 
des Schulbuches (S. 156–159) nun gelernt.  

 

M1   Kinderrechte (Collage 2023) 
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1 Überlegt euch „digitale Kinderrechte“. Welche Rechte müsstet ihr im Internet, auf Facebook, bei der Benutzung 

von Smartphones und Computern haben? Habt ihr auch ein Recht auf eure geposteten Texte und Bilder? Habt ihr 

das Recht, euch bei einem sozialen Netzwerk anzumelden? Habt ihr das Recht auf einen Computer?  

Versucht, euch möglichst viele digitale Rechte zu überlegen. Dabei geht es nicht darum, ob ihr das Recht wirklich 

habt, sondern was ihr sinnvoll finden würdet. Oder was einfach cool wäre. 

2 Listet die Begriffe aus M1 auf und ergänzt, welche eurer Meinung nach fehlen. 
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